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Medienregulierung zwischen normativen Anforderungen 
und faktischen Defiziten 
 
 
Der Beitrag bezieht sich auf den Abschnitt „Entwicklungen der Institutionalisierung und 
Medienregulierung“ im Call for Papers. In den mehrheitlich deutschsprachigen Ländern Deutschland, 
Österreich und Schweiz ist die Medienregulierung einerseits Sache des Staates, anderseits Sache der 
Medienbranche selber. Der Staat legt Grundsätze fest und fällt strukturelle Entscheide; er mischt sich 
in der Regel nicht die Medieninhalte ein. In Deutschland legten die Bundesländer Grundlagen in den 
Landespressegesetzen und im Rundfunkstaatsvertrag, in Österreich gibt es auf Republikebene das 
ORF-Gesetz und das Pressegesetz, und in der Schweiz hat der Bund das Radio- und Fernsehgesetz 
erlassen. Der Vollzug liegt in Deutschland bei den Landesmedienanstalten, in Österreich bei der 
Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) und in der Schweiz beim Bundesamt für 
Kommunikation (BAKOM). Demgegenüber wartet die Medienbranche, die sich vor allem um die 
Medieninhalte kümmert, in den drei Ländern mit einer geradezu verwirrlichen Vielfalt von (Selbst-
)Regulierungsorganen auf: mit Presseräten, Werberäten, freiwilligen Selbstkontrollorganen, 
Rundfunkräten, Fernsehräten, Publikumsräten, Interneträten, Leserräten, der Lauterkeitskommission, 
Ombudsleuten und Blattkritikern. Auf den ersten Blick scheint es, dass es viele Doppelspurigkeiten 
gibt. Wer genauer hinguckt, erkennt, dass sich die verschiedenen Institutionen in der Regel gut 
ergänzen. Doch: Was ist der Trend? Immer mehr Institutionen, die teilweise voneinander gar nicht 
wissen? Eine Konzentration auf weniger? Oder mehr Koordination? Werden sich die bisherigen Stellen 
auch um das Internet kümmern, oder braucht es Interneträte (wie in Österreich)? 
 
 
Aus diskurstheoretischen, demokratietheoretischen und systemtheoretischen Gründen müssten die 
(Selbst-)Regulierungsorgane der Medienbranche normativ gewisse Anforderungen erfüllen. So 
müssten sie sich in ihren Erwägungen auf die Konzepte der Medienethik stützen. Sie müssten, wenn 
es sich um Gremien handelt, aus Vertretern des Journalismus und aus Vertretern des Publikums 
zusammensetzen. Gremien müssten ihre Diskurse öffentlich führen. Sie müssten ihre Entscheide 
veröffentlichen. Einzelpersonen (beispielsweise Ombudsleute) müssten in einem Blog oder in einer 
Kolumne regelmäßig medienethische Fallbeispiele behandeln und in periodischen Abständen den ihnen 
anvertrauten Redaktionen und Unternehmensverantwortlichen berichten. Alle Ombudsleute eines 
Landes müssten sich auf eine Charta verpflichten, die ihnen als Leitfaden dient. 
 
 
Es darf vermutet werden, dass die Wirklichkeit ziemlich weit von diesen normativen Anforderungen 
entfernt ist. Um die Wirklichkeit zu erkunden und um die Meinungen der brancheneigenen 
Medienregulierer zu den normativen Anforderungen zu erfahren, besteht der empirische Teil unserer 
Studie aus einer Befragung der Ombudsleute, Presseratsmitglieder, Mitglieder freiwilliger 
Selbstkontrollen und Rundfunkräten der drei Länder. Das Ziel ist, die normativen Anforderungen 
kritisch diskutieren und die Defizite beschreiben zu können. 
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